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Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Höhe des Wohnbauförderungsbeitrages festgesetzt wird 
(Tiroler Woh nbauförderu ngsbeitragsgesetz); Stellungnahme 

Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt ausdrücklich das neue Wohnbauförderungsbeitragsge 
setz, mit dem es zu einer Zweckbindung des Ertrages aus dem Wohnbauförderungsbeitrag für 
Vorhaben des Wohnbaus und der Wohnhaussanierung kommt. 

Da der Wohnbauförderungsbeitrag nunmehr eine ausschließliche Landesabgabe ist, kann in Zu 
kunft auch der entsprechende Tarif (derzeit 0,5 Prozent) grundsätzlich verändert werden. In die 
sem Zusammenhang ist es uns wichtig, dass eventuelle zukünftige Änderungen des Tarifs stets im 
Einvernehmen mit den Tiroler Sozialpartnern erfolgen. 

Darüber hinaus sollte gewährleistet werden, dass auch für die Rückflüsse aus den Wohnbauförde 
rungsdarlehen eine Zweckbindung gewährleistet wird. 
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